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Diversity meint die 
Anerkennung von 
Unterschieden

Anders zu sein ist nicht immer einfach. 
Studien zeigen zwar, dass diverse Teams 
erfolgreicher sind, aber auf persönlicher 
Ebene zahlen Personen teils einen hohen 
Preis. So belegt eine DIW-Studie von 

David Kasprowski, dass Menschen, die sich von der Mehr-
heit unterscheiden, deutlich häufiger an psychischen und 
körper lichen Erkrankungen leiden als die übrige Bevöl-
kerung. Das DIW Berlin nimmt dieses Thema ernst und 
bemüht sich, allen Mitarbeiter*innen gerecht zu werden.

Wir sprachen mit der Diversity-Managerin Maike 
 Theißing über die Bedeutung von Vielfalt am Arbeitsplatz 
und darüber, wie das DIW Berlin eine inklusive Arbeits-
kultur fördert.

Die ganze Geschichte und viele weitere können Sie auf 

unserer Jubiläumswebsite lesen: www.diw.de/100jahre
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ZITAT

„Der demografische Wandel ist eine große Aufgabe, die mit Blick auf das Rentensystem 

enorme Anstrengungen erfordert. Jetzt schon fließen 20 Prozent des gesamten Bundes-

haushalts in die Rente. Der Boomer-Soli ist ein Vorschlag, der die Chance bieten würde, 

dass alle Generationen an der Bewältigung der Aufgabe mitarbeiten.“ 

— Maximilian Blesch —

Ein Reformansatz für die Rente: Einkommensstarke Rentner*innenhaushalte der Babyboomer-Generation werden 
per Sonderabgabe moderat zur Kasse gebeten, um Altersarmut zu senken

 




















































AUF EINEN BLICK

Ohne direkte Mehrbelastung der Jungen: 
„Boomer-Soli“ kann wichtiger Baustein für 
Stabilisierung der Rente sein
Von Stefan Bach, Maximilian Blesch, Annica Gehlen, Johannes Geyer, Peter Haan, Stefan Klotz und Bruno Veltri

• Umlagefinanziertes deutsches Rentensystem gerät mit Eintritt der Babyboomer in Ruhestand 
zunehmend unter Druck

• Studie untersucht zwei Reformansätze: Umverteilung von Anwartschaften innerhalb der 
gesetzlichen Rente und „Boomer-Soli“, eine Sonderabgabe auf alle Alterseinkünfte

• Beide Maßnahmen würden finanzielle Lage einkommensschwacher Rentner*innenhaushalte 
verbessern und Risiko von Altersarmut senken, ohne Jüngere direkt zu belasten

• Eingriff in Rentenanwartschaften verfassungsrechtlich schwierig und höchstens langfristig 
machbar, Fokussierung auf gesetzliche Rente greift zudem zu kurz

• Sonderabgabe auf sämtliche Alterseinkünfte („Boomer-Soli“) hätte deutlich breitere 
Bemessungsgrundlage und könnte relativ flexibel eingeführt werden

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Mit dem Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand gerät das 

umlagefinanzierte Rentensystem in Deutschland zunehmend 

unter Druck. Einschlägige Stellschrauben – insbesondere 

höhere Beitragssätze oder ein sinkendes Rentenniveau – füh-

ren zu einem Spannungsverhältnis zwischen den Generatio-

nen: Entweder steigt die finanzielle Belastung der Jüngeren 

oder das Risiko von zu geringen Renten und Altersarmut bei 

den Älteren. In dieser Studie werden zwei Reformansätze 

untersucht, die zu einer Umverteilung innerhalb der älteren 

Generationen führen würden: eine Umverteilung von Ren-

tenanwartschaften in Anlehnung an den Vorschlag des Sach-

verständigenrats für Wirtschaft sowie der hier vorgeschlagene 

„Boomer-Soli“, eine Sonderabgabe auf alle Alterseinkünfte ab 

einer gewissen Höhe. Während die Umverteilung innerhalb 

der Rentenversicherung nur langfristig eingeführt werden 

könnte, ließe sich die Sonderabgabe unmittelbar umsetzen. 

Beide Maßnahmen würden die finanzielle Lage einkommens-

schwacher Rentner*innenhaushalte verbessern, ohne jüngere 

Generationen direkt zu belasten. Im Fall der Sonderabgabe 

ermöglicht die Einbeziehung aller Alterseinkünfte und auch 

der Vermögenseinkommen eine breite Umverteilung mit 

moderater Belastung der höheren Einkommensgruppen.

Der demografische Wandel stellt das umlagefinanzierte 
gesetzliche Rentenversicherungssystem in Deutschland 
vor große Herausforderungen: Seit Jahrzehnten niedrige 
Geburtenraten, steigende Lebenserwartung und große Baby-
boomer- Kohorten in Rente sorgen dafür, dass es zuneh-
mend mehr Rentner*innen pro erwerbstätiger Person in 
der Bevölkerung gibt.

Mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge der 
1950er und 1960er Jahre wird die Zahl der Neurentner*innen 
in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die sogenann-
ten Boomer-Jahrgänge bringen durch ihre schiere Größe 
die Finanzierungsgrundlage des umlagefinanzierten Sys-
tems in Schwierigkeiten. Den bevorstehenden Alterungs-
schub verdeutlicht die voraussichtliche Entwicklung des 
sogenannten Altenquotienten: Betrachtet man das Verhält-
nis der Menschen im Rentenalter (ab 67 Jahren) zu Men-
schen im Erwerbsalter (20 bis unter 67 Jahre), so steigt es 
nach den Vorausberechnungen des Statistischen Bundes-
amtes von heute 0,33 auf 0,42 im Jahr 2035.1

Die Rentenpolitik steht damit vor der Frage, wer die abseh-
baren Belastungen des demografischen Wandels tragen soll. 
Zentrale Stellschrauben der Rentenpolitik sind der Beitrags-
satz zur gesetzlichen Rentenversicherung, das Sicherungs-
niveau, das Renteneintrittsalter und der Steuerzuschuss zur 
Rente. Dabei gibt es jedoch einen generationenübergreifen-
den Zielkonflikt: Eine Senkung des Rentenniveaus birgt das 
Risiko wachsender Altersarmut,2 während ein steigender 
Beitragssatz, eine steigende Steuerfinanzierung oder auch 
eine Anhebung des Renteneintrittsalters die finanzielle Last 
der demografischen Entwicklung stärker auf die jüngeren 
Generationen verlagert.

1 Der Alterungsschub ist in den Zahlen zum Rentenzugang bereits sichtbar. Gingen 2010 etwa 

670 000 Menschen in Altersrente, waren es 2023 mehr als 950 000.

2 Hermann Buslei, Johannes Geyer und Peter Haan (2023): Zur Entwicklung der Altersarmut bei 

Änderungen der Rentenanpassungsregeln und weiterer Reformen. DIW Politikberatung kompakt 

Nr. 198 (online verfügbar; abgerufen am 1. Juli 2025. Dies gilt auch für alle anderen Onlinequellen 

dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt); Hermann Buslei et al. (2019): Das Rentenniveau 

spielt eine wesentliche Rolle für das Armutsrisiko im Alter. DIW Wochenbericht Nr. 21/22, 375–383 

(online verfügbar).

Ohne direkte Mehrbelastung der Jungen: 
„Boomer-Soli“ kann wichtiger Baustein für 
Stabilisierung der Rente sein
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Die aktuelle Bundesregierung hat sich in ihrem Koaliti-
onsvertrag darauf verständigt, das Rentenniveau3 bis zum 
Jahr 2031 bei 48 Prozent zu stabilisieren. Zugleich soll der 
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung in den 
kommenden Jahren steigen, um die Finanzierungslücke zu 
schließen – auch der Steuerzuschuss zur Rente wird steigen. 
Damit wird die demografisch bedingte Mehrbelastung vor 
allem auf die heute erwerbstätigen Generationen geschoben.

3 Das Rentenniveau (genauer: Sicherungsniveau vor Steuern nach § 154 3a SGB VI) entspricht 

dem Verhältnis einer standardisierten Rente (45 Jahre Beitragszahlung auf Basis eines durch-

schnittlichen Einkommens) und dem durchschnittlichen Einkommen eines*r aktuell Beschäftigten 

nach Abzug der Beiträge zu den Sozialversicherungen.

Neben diesen intergenerationellen Verteilungswirkungen 
des Rentensystems gibt es auch Verteilungseffekte inner-
halb der Generationen – also zwischen den aktuellen Rent-
ner*innen. Da die Lebenserwartung in Deutschland – wie 
auch in anderen Ländern – bei höherem Lebenseinkommen 
oder höheren Rentenanwartschaften systematisch höher 
ist, kommt es zu Umverteilungswirkungen von geringen 
zu hohen Renten.4 Aktuelle Vorschläge des Sachverständi-
genrats für Wirtschaft zur Rentenreform knüpfen an diesen 
Punkten an: Einerseits soll der Beitragssatzanstieg durch 
eine Absenkung des Rentenniveaus gedämpft werden, ande-
rerseits soll das Rentenniveau bei Menschen mit geringen 
Alterseinkommen nicht zu stark sinken. In seinem Jahres-
gutachten 2023/24 hat der Sachverständigenrat die Einfüh-
rung von progressiven Komponenten in das gesetzliche Ren-
tensystem diskutiert.5 So könnte die vorgeschlagene Senkung 
des Rentenniveaus für Menschen mit niedrigen Renten auf 
Kosten einer stärkeren Senkung für Menschen mit hohen 
Renten kleiner ausfallen. Diese Reform würde zu einer bis-
her nicht gekannten Umverteilung innerhalb des Versicher-
tenkollektivs führen und das bisher angewendete Äquiva-
lenzprinzip aufheben.

Ein Nachteil bei einer Umverteilung innerhalb des Renten-
systems wäre, dass nicht alle Einkommensarten und auch 
nicht alle Personen Teil des Versichertenkollektivs sind. 
Eine hohe Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
muss nicht mit einem hohen Haushaltseinkommen ein-
hergehen und umgekehrt sind niedrige Renten auch nicht 
immer gleichbedeutend mit niedrigen Haushaltseinkom-
men. Dabei erschweren überkommene ständisch-korpora-
tistische Traditionen der öffentlichen Alterssicherungssys-
teme eine Umverteilung: Während besser- und hochverdie-
nende Angestellte in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert sind, bleiben Beamt*innen oder Selbstän-
dige außen vor, auch wenn sie niedrige Einkommen haben. 
Dies gilt ebenso für die Versicherten der berufsständischen 
Versorgungswerke (kammerfähige freie Berufe), die auch 
Angestellte dieser Branchen aufnehmen. Eine Umvertei-
lung innerhalb der Generation der Älteren durch das Steuer-
system ist daher zielgenauer, da hier alle Alterseinkünfte 
und Personen erfasst werden können.6

In diesem Wochenbericht werden die Verteilungswirkungen 
einer Umverteilung innerhalb des Rentensystems (Szena-
rio 1) mit den Verteilungswirkungen einer breiten zusätz-
lichen Besteuerung aller Alterseinkünfte verglichen. Letz-
tere soll als Solidaritätsabgabe auf Alterseinkünfte erhoben 
werden („Boomer-Soli“), so dass die jüngeren Generatio-
nen nicht direkt betroffen sind. Für diese Sonderabgabe 
werden zwei Varianten betrachtet. In einer Variante werden 

4 Peter Haan, Daniel Kemptner und Holger Lüthen (2019): Besserverdienende profitieren in der 

Rentenversicherung zunehmend von höherer Lebenserwartung. DIW Wochenbericht Nr. 23, 391–

399 (online verfügbar).

5 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2023): 

Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren. Jahresgutachten 2023/24 (online 

verfügbar).

6 Siehe dazu auch Kasten 3 in diesem Bericht.

Kasten 1

Mikrosimulation und Datengrundlage

Das Haushaltsnettoeinkommen wurde mit der Software 

GETTSIM berechnet.1 GETTSIM (GErman Taxes and Trans fers 

SIMulator) ist ein Programm, das von Forschenden an meh-

reren Forschungsinstituten und Universitäten in Deutschland 

(IZA, DIW Berlin, ifo Institut, ZEW, Universität Bonn, Universität 

Kassel, LMU München, Universität Mannheim, FU Berlin 

und IAB) gemeinsam entwickelt wird. Das Programm ist als 

Open-Source-Projekt implementiert und somit der Öffentlich-

keit frei zugänglich.

GETTSIM kann für beliebige Haushaltskonstellationen, 

Erwerbs situationen und Einkommenslagen genutzt werden, 

um relevante Größen des deutschen Steuer- und Transfer-

systems zu simulieren. Hierzu gehören beispielsweise die 

Steuerlast von Haushalten, individuelle Sozialversicherungs-

beiträge sowie Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Kin-

dergeld, Wohngeld, Bürgergeld und Rentenan sprüche.

Für die Analyse wird von einer vollen Inanspruchnahme von 

Sozialleistungen wie Wohngeld ausgegangen. Dies kann zu 

einer leichten Überschätzung der Haushaltseinkommen von 

Geringverdiener*innen führen.

Die Datengrundlage für die Berechnungen bildet das Sozio- 

oekonomische Panel (SOEP). Die Befragungsdaten geben 

Aufschluss über die Einkommenssituation und Haushalts-

konstellation der deutschen Bevölkerung. Mithilfe von 

GETTSIM können Steuerlast und Transferleistungen für Haus-

halte berechnet und somit Änderungen im Haushaltsnetto-

einkommen von Rentner*innen simuliert werden.

Die Berechnungen beziehen sich auf die Einkommens- und 

Rechtslage des Jahres 2019. Änderungen des Steuer- und 

Transfersystems nach 2019 werden dementsprechend nicht 

in der Analyse berücksichtigt. Es handelt sich um eine stati-

sche Simulation.

1 Die Dokumentation für GETTSIM ist online verfügbar.

https://www.diw.de/de/diw_01.c.770498.de/s_11439.html
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202324/JG202324_Gesamtausgabe.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202324/JG202324_Gesamtausgabe.pdf
https://gettsim.readthedocs.io
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sämtlich Alterseinkünfte aus definierten Altersvorsorgeplä-
nen belastet, also gesetzliche, betriebliche und private Ren-
ten, Beamt*innenpensionen und sonstige Versorgungsbe-
züge (Szenario 2a). In einer weiteren Variante werden auch 
Vermögenseinkünfte7 der zusätzlichen Besteuerung unter-
worfen, sofern ein Haushaltmitglied älter als 65 Jahre alt ist 
(Szenario 2b). Erwerbseinkommen werden in keinem Sze-
nario zusätzlich besteuert, um keine negativen Erwerbsan-
reize zu erzeugen.

Alle Szenarien sind budgetneutral gestaltet. Das heißt, die 
zusätzlichen Steuereinnahmen werden innerhalb der älte-
ren Generation umverteilt. Damit sind die Szenarien ver-
gleichbar. Denkbar wären auch andere Szenarien, die weni-
ger oder stärker umverteilen und/oder nicht budgetneutral 
sind. Auch für die Verwendung der zusätzlichen Einnahmen 
gibt es unterschiedliche Varianten. Denkbar wäre etwa, die 
Zielgenauigkeit durch eine Einkommensprüfung in Anleh-
nung an die Grundrente zu erhöhen oder die Mittel zur 
Stabilisierung der Rentenversicherungsbeiträge zu nutzen. 
Diese Alternativen können in diesem Bericht nicht analy-
siert werden.

7 Dafür müssten bei der Meldung der Kapitalertragsteuer auch personenbezogene Daten 

(Geburts datum) an die Steuerbehörden gemeldet werden.

Die Analyse basiert auf Mikrosimulationsrechnungen 
mit dem Open-Source-Modell GETTSIM (Kasten 1) und 
Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) des Jahres 
2019.8 Mögliche Verhaltensanpassungen der Haushalte bei 
Erwerbstätigkeit oder Ersparnis werden im Folgenden ver-
nachlässigt.9

8 Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative und multidisziplinäre Haus-

haltsbefragung. Vgl. Jan Goebel et al. (2019): The German Socio-Economic Panel (SOEP). Journal of 

Economics and Statistics, 239(2), 345–360, doi:10.1515/jbnst-2018-0022 (online verfügbar).

9 Potenzielle Effekte einer Umverteilung in der Rentenversicherung und eines „Boomer-Solis“ 

werden im Fazit am Ende dieses Berichts diskutiert.

Kasten 2

Auf- und Abwertung von Rentenanwartschaften 
(Szenario 1)

Das hier simulierte Modell zur Aufwertung niedriger Renten 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung orientiert sich 

am Vorschlag des Sachverständigenrats für Wirtschaft aus 

dem Jahr 2023. Die Aufwertung erfolgt anhand der Entgelt-

punktsumme und wird so gestaltet, dass die Summe der Auf-

wertungen der Minderung bei den höheren Renten entspricht, 

also budgetneutral umgesetzt werden kann. Dafür werden alle 

erworbenen Entgeltpunkte bis zu einem Schwellenwert von 

20,8 um 50 Prozent angehoben und die Entgeltpunkte ober-

halb dieses Wertes um 50 Prozent gemindert. Effektiv prof-

tieren dadurch alle Rentner*innen mit einer Entgeltpunkte-

summe bis zu 41,6. Diese entspricht einer Regelaltersrente 

von 1679 Euro im Jahr 2025. Personen mit höheren Anwart-

schaften verlieren durch die Umverteilung.

Für die Umsetzung müssen einige vereinfachende Annahmen 

getroffen werden. Erstens wird diese Reform anhand von 

Daten des Jahres 2019 simuliert. Eine sofortige Umsetzung 

der Reform ist nicht realistisch, da die Rentenansprüche der 

Versicherten eigentumsrechtlich geschützt sind und eine 

Umwertung der laufenden Renten nicht möglich wäre. Auch 

ein erheblicher Eingriff in die Bewertung bestehender Ren-

tenanwartschaften wäre problematisch. Eine entsprechende 

Reform könnte also nur sehr langfristig umgesetzt werden, 

etwa indem neu erworbene Anwartschaften mit diesem neuen 

Bewertungsschema gewichtet würden. Zweitens wird davon 

abgesehen, auch die Hinterbliebenenrenten neu zu bewer-

ten. Theoretisch hätte die Umwertung der Rentenansprüche 

erhebliche Auswirkungen auf diese Renten. Drittens werden 

keine Verhaltenseffekte simuliert. So könnte man argumentie-

ren, dass (versicherte) Erwerbsarbeit ab dem Schwellenwert 

durch die geringere Rendite der eigenen Beiträge weniger 

attraktiv würde. Viertens bleiben alle sonstigen Regeln in Kraft, 

etwa die Grundrente oder die Aufwertung von Rentenanwart-

schaften bei Kindererziehung und gleichzeitiger Erwerbstä-

tigkeit. Theoretisch hätte die Reform Auswirkungen auf diese 

Regelungen oder würde sie überflüssig machen.

Abbildung 1

Renten in Deutschland mit und ohne Umverteilung innerhalb 
der Rentenversicherung (Szenario 1)
In Euro pro Monat

 









   




















Anmerkung: Dargestellt sind die Rentenzahlbeträge, also die Bruttorenten abzüglich Kranken- und Pflege-
versicherungs beiträge für den Rentenwert des Jahres 2025.

Quelle: Eigene Mikrosimulationsrechnungen mit dem Modell GETTSIM auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) 2019.

© DIW Berlin 2025

Bei einer Umverteilung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung würden 
niedrige Renten angehoben und hohe abgeschmolzen werden.

https://doi.org/10.1515/jbnst-2018-0022
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Umverteilung in Rentenversicherung reduziert 
Altersarmutsrisiko, belastet hohe Einkommen 
aber kaum

Die hier simulierte Umverteilung von Ressourcen innerhalb 
der gesetzlichen Rentenversicherung (Szenario 1) weicht 
explizit vom sogenannten Äquivalenzprinzip ab, in dem 
gezahlte Beiträge und individuelle Rentenansprüche eng 
miteinander verknüpft sind. Damit sollen – ähnlich der Ein-
kommensteuer – umfassende progressive Komponenten in 
das gesetzliche Rentensystem integriert werden. Dies könnte 
prinzipiell schon bei der Einzahlung von Rentenbeiträgen 
und dem damit einhergehenden Erwerb von Rentenanwart-
schaften geschehen.10 Der Fokus dieses Wochenberichts liegt 
jedoch auf der Umverteilung innerhalb der jetzigen älteren 
Generationen.

Problematisch an einer Umverteilung innerhalb der gesetz-
lichen Rente ist, dass eine Kürzung laufender Renten weder 
sinnvoll noch rechtlich möglich ist.11 Die Reform wäre 

10 So wie es beispielsweise bei den sogenannten Midi-Jobs bereits gemacht wird. Auch die 

Grundrente wäre ein Beispiel für eine Aufwertung, allerdings erst nach dem Renteneintritt.

11 Das wäre neben den rechtlichen Bedenken nicht sinnvoll, da eine Kürzung laufender Renten 

das Vertrauen in den Sozialstaat bei dieser zentralen Einkommensquelle im Alter erheblich verlet-

zen würde.

daher nur langfristig auf künftige Renten anwendbar. Für 
die Simulation wird vereinfachend angenommen, dass die 
Rentenanwartschaften aller bestehenden Rentner*innen zu 
Rentenbeginn – von der heutigen Regelung abweichend – 
neu bewertet werden.12 Das Szenario orientiert sich an den 
Vorschlägen aus dem Jahresgutachten 2023/24 des Sachver-
ständigenrats für Wirtschaft (Kasten 2).13 Hierfür werden Ent-
geltpunkte, aus denen sich die Rentenanwartschaften erge-
ben, unter einem gewählten Schwellenwert mit einem Fak-
tor von 1,5 gewichtet und Entgeltpunkte über dem gewählten 
Schwellenwert mit einem Faktor von 0,5 (Abbildung 1).14 Dies 
führt zu einer Aufstockung niedriger Renten und Abschmel-
zung hoher Rentenansprüche.15 Der Schwellenwert für die 
Umverteilung der Rentenanwartschaften wird so gewählt, 
dass die Änderungen aus fiskalischer Sicht budgetneutral 
sind. Eine Abschmelzung hoher Rentenansprüche führt also 

12 Es handelt sich hierbei also um eine statische Simulation, langfristige Verhaltensanpassungen 

werden nicht berücksichtigt.

13 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2023), 

a. a. O.

14 In der Simulation wird die gesamte Entgeltpunktsumme für die Umwertung genutzt. In der 

Praxis wäre allerdings zu fragen, ob hier nicht bereits bestehende umverteilende Elemente wie der 

Grundrentenzuschlag oder die Entgeltpunkte für Kindererziehung ausgenommen werden sollten.

15 Der Kreis der Begünstigten wäre dabei deutlich größer als bei der Grundrente, da das Umver-

teilungskriterium ein anderes ist (keine versicherungsrechtlichen Voraussetzungen) und keine Ein-

kommensprüfung vorgenommen wird.

Abbildung 2

Nettoäquivalenzeinkommen in Rentner*innenhaushalten vor und nach Umverteilung innerhalb der Rentenversicherung 
(Szenario 1)
In Euro pro Monat

 








  

  




 










   





































Anmerkung: Betrachtet werden Haushalte, in denen mindestens eine Person älter als 65 Jahre ist. Das monatliche Nettoäquivalenzeinkommen berechnet sich aus dem verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen (nach Steuern und 
mit Sozialtransfers), das anhand der modifizierten OECD-Skala äquivalenzgewichtet wurde.

Quelle: Eigene Mikrosimulationsrechnungen mit dem Modell GETTSIM auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 2019.

© DIW Berlin 2025

Die einkommensschwächsten Rentner*innenhaushalte würden bei einer Umverteilung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber dem Status quo 
deutlich besser gestellt.
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unterste Quintil würde daher erheblich von einer Umver-
teilung der Rentenansprüche profitieren. Das Nettoäquiva-
lenzeinkommen für diese Haushalte stiege um fast zwölf 
Prozent (Abbildung 2). Das ginge mit einer um 4,5 Pro-
zentpunkte geringeren (13,8 statt 18,3 Prozent) Armutsrisiko-
quote für die Bevölkerung über 65 Jahre einher.17

Die Belastung wird von den oberen drei Einkommensquin-
tilen getragen. Für das vierte Einkommensquintil reduziert 
sich das Nettoäquivalenzeinkommen um gut drei Prozent 
und für das dritte und das oberste Quintil um jeweils knapp 
zwei Prozent.

Im Kontext der Haushaltseinkommensverteilung wäre die 
betrachtete Umverteilung also nur bis zum vierten Einkom-
mensquintil tatsächlich progressiv. Die geringeren Auswir-
kungen für das oberste Quintil können damit erklärt werden, 
dass die gesetzliche Rente für diese Haushalte mit 26,3 Pro-
zent des Einkommens nur eine verhältnismäßig kleine Ein-
kommensquelle ist. Viele Haushalte in diesem Quintil erhal-
ten statt einer gesetzlichen Rente Einkommen aus alterna-
tiven Alterssicherungssystemen, aus Erwerbstätigkeit und 
Kapitalanlagen, die nicht von der Umverteilung innerhalb 
der gesetzlichen Rente betroffen wären. Außerdem gibt es in 
diesem Quintil viele Haushalte, die nur eine kleine gesetzli-
che Rente beziehen und demnach durch die Umverteilung 
sogar bessergestellt würden.

Fokus auf gesetzliche Rente ignoriert 
Einkommenssituation vieler gut situierter 
Haushalte

Ein Nachteil einer Umverteilung innerhalb der gesetz lichen 
Rente ist also, dass dieser Ansatz nicht zielgenau ist, da wich-
tige Aspekte der Einkommensverteilung in Deutschland 
vernachlässigt werden. Für eine systematische Umvertei-
lung sollten auch andere Komponenten des Haushaltsein-
kommens älterer Bürger*innen berücksichtigt werden. 
Dazu zählen etwa betriebliche oder private Renten sowie 
zur gesetzlichen Rente parallel existierende Systeme wie 
die Beamten*innenpensionen und berufsständische Ver-
sorgungssysteme. Eine Möglichkeit wäre, die Einkommen-
steuer zu erhöhen, um einen Anstieg des Steuerzuschusses 
zur Rente zu finanzieren. Allerdings würde das vor allem 
die jüngere Generation treffen und negative Beschäftigungs-
anreize verstärken.

Besser wäre daher eine Solidaritätsabgabe auf sämtliche 
Alterseinkünfte („Boomer-Soli“), die alle Haushalte mit sol-
chen Einkommen treffen würde (Kasten 3). Zusätzlich könn-
ten auch noch Vermögenseinkommen von Haushalten im 
Rentenalter hinzugezogen werden (Abbildung 3), da diese 
Einkommen im Alter oft die Funktion von Renten über-
nehmen. Um die Verteilungswirkungen einer solchen Son-
derabgabe mit denen einer Umverteilung in der Rente zu 

17 Es ist eine politische Frage, ob die zusätzlichen Mittel vor allem für die Reduktion der Alters-

armut genutzt werden sollen. Möglich wäre beispielsweise auch, die zusätzlichen Einnahmen teil-

weise zur Stabilität der Rentenversicherungsbeiträge zu nutzen.

zu Steuereinbußen in höheren Einkommensschichten, die 
in anderen Bereichen der Einkommensverteilung kompen-
siert werden müssen, damit der Staatshaushalt insgesamt 
unverändert bleibt. Szenario 1 sieht vor, dass nur gesetzliche 
Altersrenten neu gewichtet werden. Theoretisch hätte eine 
derartige Reform auch Auswirkungen auf die Hinterbliebe-
nenrenten, die hier aber nicht betrachtet werden.

Der ermittelte Schwellenwert für die Umverteilung beträgt 
20,8 Entgeltpunkte (Abbildung 1). Dies bedeutet, dass Rent-
ner*innen mit einer Anwartschaft von mehr als 41,6 Entgelt-
punkten16 im progressiven Szenario weniger Rente erhalten 
als im Status quo, während alle Rentner*innen mit geringe-
ren Anwartschaften einen Rentenaufschlag erhielten. Diese 
starke Progression mit Grenzbelastung um die 50 Prozent 
folgt der Variante des Sachverständigenrats.

Mit den berechneten Veränderungen der Rentenansprüche 
lassen sich Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen 
der Rentner*innenhaushalte und die Altersarmutsrisiko-
quote in Deutschland ermitteln. Für Haushalte im unters-
ten Einkommensquintil (die untersten 20 Prozent) macht die 
gesetzliche Rente mit 70,3 Prozent im Durchschnitt einen 
Großteil des verfügbaren Einkommens aus (Abbildung 2). 
Haushalte in diesem Quintil haben selten weitere große Ein-
kommensquellen. Sonstige Renten wie beispielsweise Pen-
sionen oder betriebliche Renten machen im Durchschnitt 
19,7 Prozent des Nettoäquivalenzeinkommens aus, wobei 
betriebliche Renten nur einen sehr kleinen Anteil haben. Das 

16 Dies entspricht einer Standardrente von 1 751 Euro im Jahr 2025.

Abbildung 3

„Boomer-Soli“ auf Alterseinkünfte (Szenarien 2a und 2b)
Durchschnittlicher Steuersatz in Prozent

 









    









Quelle: Eigene Mikrosimulationsrechnungen mit dem Modell GETTSIM auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) 2019.

© DIW Berlin 2025

Der „Boomer-Soli“ würde auf sämtliche Alterseinkünfte nach Abzug eines Freibetrags 
erhoben.
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Kasten 3

Solidaritäts-Sonderabgabe auf Alterseinkünfte – „Boomer-Soli“ (Szenario 2)

Der Bund erhebt eine Sonderabgabe auf sämtliche Alterseinkünfte 

im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Diese wird außerhalb 

des Steuersystems und der Finanzverfassung (Artikel 104a ff. GG) 

angesiedelt. Die Gesetzgebungskompetenz richtet sich nach der 

Zuständigkeit des Bundes für die Sozialversicherung (Artikel 74 

Absatz 1 Nr. 12 GG). Die Einnahmen fließen nicht in den allgemei-

nen Bundeshaushalt, sondern in ein Sondervermögen, das für 

die Umverteilung der Alterseinkünfte geschaffen wird und nur für 

deren Zweck verwendet werden darf. Es finanziert ausschließlich 

Zuschüsse an die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, 

gegebenenfalls auch an die Beamtenversorgung oder die berufs-

ständischen Versorgungswerke, soweit auch in diesen Systemen 

geringe Alterseinkünfte aufgestockt werden sollen. Die Zuschüsse 

dürfen ausschließlich für die Aufwertung von geringen Versor-

gungsansprüchen der Versicherten verwendet werden.

Die Sonderabgabe belastet sämtliche Alterseinkünfte im Sinne 

des Einkommensteuergesetzes (EStG):

• Leibrenten und andere Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 1. 

Satz 3 a) EStG, also Renten der gesetzlichen Rentenversiche-

rungen, der landwirtschaftlichen Alterskasse, den berufsständi-

schen Versorgungseinrichtungen, ferner „Rürup-Renten“, sons-

tige betriebliche und private Renten sowie Unfallrenten,

• „Riester-Renten“ im Sinne des § 22 Nr. 5 EStG,

• Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Absatz 2 Satz 2 EStG, 

also Pensionen nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie 

Renten und Pensionen aus früheren Beschäftigungsverhältnis-

sen, etwa bei Manager*innen und leitenden Angestellten oder 

im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge.

Einbezogen werden können auch Hinterbliebenenrenten sowie 

Erwerbsminderungs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten im Rahmen 

der betreffenden Alterseinkünfte. Optional können auch die Ver-

mögenseinkommen der älteren Personen belastet werden, da die 

Vermögen in einem engen Substitutionsverhältnis zur Altersver-

sorgung stehen. Dies betrifft die Einkünfte aus Kapitalvermögen 

nach § 20 EStG sowie die Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung nach § 21 EStG. Hierzu müsste man eine Altersgrenze einfüh-

ren, zum Beispiel die Regelaltersgrenze, oder den Zeitpunkt des 

Bezugs einer Altersrente.

Nicht erfasst werden kann die implizite reale Rendite des selbst-

genutzten Wohneigentums (imputed rent), da sie nicht steuerlich 

erfasst wird. Diese für die Sonderabgabe zu ermitteln wäre sehr 

aufwendig. Ebenso können passive Einkünfte im Rahmen der 

unternehmerischen Einkünfte nicht erfasst werden, da hierzu der 

Erwerbsumfang von Beteiligten für ihre Firma ermittelt werden 

müsste. Diese Ungleichbehandlungen müssen hingenommen 

werden.

Von der Summe der abgabepflichtigen Einkünfte wird ein Frei-

betrag abgezogen. Die übersteigenden Einkünfte werden in dieser 

Studie mit einem proportionalen Abgabetarif von zehn Prozent 

belastet. Möglich wäre auch ein progressiver Abgabetarif.

In dieser Studie wird die Sonderabgabe auf Alterseinkünfte indi-

viduell erhoben. Alternativ könnte auch der Haushaltskontext be-

rücksichtigt werden, insbesondere bei Ehepaaren und Lebenspart-

nerschaften. Dies gilt analog auch für die progressive Rente mit 

Aufwertung der Rentenanwartschaften. Eine individuelle Lösung 

würde bedeuten, dass Partner*innen von Hochverdiener*innen 

mit niedrigen Alterseinkünften von der Rentenaufwertung profi-

tieren würden, obwohl der Haushalt über ein hohes gemeinsames 

Einkommen verfügt. Dieses Problem ist von der Grundrente be-

kannt. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Rentensplitting, das bei 

der Umverteilung berücksichtigt wird.

Die Sonderabgabe auf Alterseinkünfte ließe sich bürokratiearm 

im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abwickeln. Höhere 

Alterseinkünfte werden in den allermeisten Fällen zur Einkommen-

steuer veranlagt, sodass den älteren Steuerpflichtigen kein zusätz-

licher Befolgungsaufwand entstünde. Nur in Einzelfällen müssten 

die Einkünfte gesondert veranlagt werden. Bei den Alterseinkünf-

ten bestehen weitgehende Meldesysteme der Versicherungen und 

Versorgungseinrichtungen, sodass die Finanzbehörden über diese 

Informationen verfügen. Die Vermietungseinkünfte sind generell 

deklarationspflichtig. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen müssten 

allerdings gesondert erfasst werden, soweit sie nicht in der Ein-

kommensteuererklärung deklariert werden – durch die Abgeltung-

steuer ist das auch bei hohen Kapitaleinkünften nicht zwingend. In 

diesen Fällen könnte man die Sonderabgabe bei älteren Personen 

pauschal im Rahmen der Abgeltungsteuer erheben, mit der Option 

zur Veranlagung.

Da die Sonderabgabe auf Alterseinkünfte nicht im Rahmen der 

Finanzverfassung und des Steuersystems erhoben wird, müssten 

die Länderfinanzverwaltungen mit der Erhebung beauftragt wer-

den. Dies könnte durch bundesgesetzliche Regelung beschlossen 

werden, mit Zustimmung des Bundesrats. Alternativ könnte die 

Erhebung im Wege der Organleihe des Bundes durch Staatsver-

träge oder Verwaltungsabkommen vereinbart werden. Die Länder 

sollten für die Dienstleistungen ihrer Finanzverwaltungen mit 

einer Verwaltungskostenpauschale honoriert werden, zum Beispiel 

in Höhe von zwei Prozent des Aufkommens, ähnlich wie bei der 

 Kirchensteuer.

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__19.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/BJNR010050934.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__21.html
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Abbildung 4

Nettoäquivalenzeinkommen in Rentner*innenhaushalten vor und nach Einführung eines „Boomer-Solis“ 
(Szenarien 2a und 2b)
In Euro pro Monat

   

  

 
















   




























































   









































Anmerkung: Betrachtet werden Haushalte, in denen mindestens eine Person älter als 65 Jahre ist. Das monatliche Nettoäquivalenzeinkommen berechnet sich aus dem verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen (nach Steuern und 
mit Sozialtransfers), das anhand der modifizierten OECD-Skala äquivalenzgewichtet wurde.

Quelle: Eigene Mikrosimulationsrechnungen mit dem Modell GETTSIM auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 2019.
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Im Szenario, in dem auch Kapitaleinkünfte berücksichtigt werden, wäre die Umverteilungswirkung des „Boomer-Solis“ noch ausgeprägter.
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vergleichen, wird die Abgabe in diesem Bericht so berechnet, 
dass sie das gleiche Aufkommen generiert, das für eine Bes-
serstellung geringer gesetzlicher Renten durch eine Umver-
teilung im Rentensystem nötig ist. Alternativ wäre es auch 
möglich, den Personenkreis zu erweitern, so dass alle Haus-
halte mit geringen Alterseinkünften von der Umverteilung 
profitieren. Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem ersten 
Szenario bezieht sich die Variante hier nur auf Haushalte 
mit geringen gesetzlichen Renteneinkommen.

Es werden zwei Varianten betrachtet: In der ersten werden 
nur die Alterseinkünfte aus definierten Altersvorsorgeplänen 
berücksichtigt (Szenario 2a). In der zweiten Variante wer-
den auch Kapitaleinkünfte der zusätzlichen Abgabe unter-
worfen (Szenario 2b).18 Erwerbseinkommen werden in kei-
nem Szenario zusätzlich besteuert. Die Sonderabgabe wirkt 
durch einen Freibetrag progressiv. Alterseinkünfte, die einen 
Freibetrag von monatlich 902 Euro (Szenario 2a) beziehungs-
weise 1 048 Euro (Szenario 2b) übersteigen, werden mit einer 
proportionalen Abgabe von zehn Prozent belastet.

„Boomer-Soli“ belastet mittlere 
Einkommensgruppen weniger

Eine Sonderabgabe auf alle Alterseinkünfte (Szenario 2a) 
belastet das oberste Quintil. Für diese Haushalte sind andere 
Alterseinkünfte als die gesetzliche Rente bedeutsamer, sie 
machen mit rund 37 Prozent einen beträchtlichen Teil des 
durchschnittlichen Einkommens aus. Das verfügbare Netto-
äquivalenzeinkommen reduziert sich im obersten Quintil 
im berechneten Szenario um knapp drei Prozent (Abbil-
dung 4, oberer Teil). Damit tragen diese Haushalte gegen-
über dem ersten Szenario, in dem nur innerhalb des Ren-
tensystems umverteilt wird, 50 Prozent mehr der Umver-
teilungslast. Die Belastung des mittleren Quintils halbiert 
sich im Vergleich zum ersten Szenario. Die Entlastungen 
der Haushalte in den beiden untersten Quintilen sind hinge-
gen vergleichbar mit denen bei einer Umverteilung im Ren-
tensystem. Geringe Unterschiede sind möglich, da in weni-
gen Fällen auch Haushalte mit geringen Einkommen von 
der Sonderabgabe betroffen sind. Die Armutsrisikoquote für 
die Bevölkerung ab 65 Jahren reduziert sich ähnlich wie im 
ersten Szenario um ein Viertel (4,4 Prozentpunkte).

Einbeziehung von Vermögenseinkommen 
verstärkt Umverteilungswirkungen

Neben Alterseinkünften ließen sich für den „Boomer-Soli“ 
noch weitere Einkommensquellen einbeziehen. Bei den 
Haushalten im obersten Quintil der Einkommensverteilung 
machen gesetzliche und sonstige Renten beispielsweise nur 
knapp 64 Prozent des durchschnittlichen Äquivalenzeinkom-
mens aus. In den mittleren Quintilen liegt dieser Anteil bei 
über 80 Prozent, in den untersten zwei Quintilen bei über 

18 Während Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in der Einkommensteuererklärung 

deklariert werden müssen, ist das bei Einkünften aus Kapitalvermögen aufgrund der Abgeltung-

steuer nicht zwingend (siehe dazu auch Kasten 3). In diesen Fällen könnte man die Sonderabgabe 

bei älteren Personen pauschal im Rahmen der Abgeltungsteuer erheben, mit der Option zur Ver-

anlagung.

90 Prozent. Dies liegt unter anderem daran, dass wohlhaben-
dere Haushalte über 65 Jahre eher noch arbeiten oder Ein-
kommen aus Selbständigkeit beziehen. Gleichzeitig machen 
im obersten Quintil auch Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung einen bedeutsamen Anteil 
am Haushaltseinkommen aus.

Wenn bei der Sonderabgabe zusätzlich auch Vermögensein-
kommen berücksichtigt werden, steigen die Belastungen für 
das oberste Quintil um etwa einen weiteren Prozentpunkt 
auf gut vier Prozent an (Abbildung 4, unterer Teil). Die Belas-
tung für Haushalte im vierten Quintil ändert sich kaum, im 
dritten geht sie durch den höheren Freibetrag zurück. Haus-
halte mit geringen Einkommen werden um 0,7 bis 0,9 Pro-
zentpunkte mehr entlastet. Sie verfügen in der Regel nicht 
über Vermögenseinkommen, profitieren jedoch auch vom 
höheren Freibetrag. Die Armutsrisikoquote für die Haus-
halte über 65 Jahre sinkt – etwas stärker als in den anderen 
beiden Szenarien – auf 13,6 Prozent.

Fazit: Besser alle Alterseinkünfte mit „Boomer-
Soli“ moderat belasten, als nur innerhalb der 
gesetzlichen Rente umzuverteilen

Die Rentenpolitik der vergangenen Jahre hat trotz einiger 
Reformen viele Dinge versäumt. Insbesondere wurden keine 
Reserven aufgebaut, um die absehbaren finanziellen Belas-
tungen des demografischen Wandels abzumildern. Sinnvoll 
wäre es gewesen, die großen Babyboomer-Kohorten, die noch 
länger im Erwerbsleben standen, schon früher und stärker 
an der Finanzierung zu beteiligen.19 Damit steht die Frage, 
wie die unvermeidbaren Belastungen fair und effizient ver-
teilt werden können, weit oben auf der Tagesordnung.

Bei der Diskussion um die Zukunft der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wird häufig eine weitere Senkung des Ren-
tenniveaus gefordert. Dies würde zwar die Rentenausgaben 
senken, aber die Armutsrisiken der älteren Bevölkerung 
erhöhen. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, hat unter 
anderem der Sachverständigenrat für Wirtschaft diskutiert, 
die Rentenformel progressiver zu gestalten. Allerdings ist die 
Entgeltpunktsumme kein guter Indikator für ein niedriges 
Haushaltseinkommen. Zudem wäre ein derart tiefgreifen-
der Eingriff in die Rentenanwartschaften aus (verfassungs-)
rechtlichen Gründen nur langfristig zu realisieren. Für die 
großen Herausforderungen der Alterssicherungssysteme in 
den nächsten zwei Jahrzehnten ist dies also keine Lösung.

Der hier untersuchte „Boomer-Soli“, also eine Sonderabgabe 
auf sämtliche Alterseinkünfte, vermeidet diese Probleme. 
Sämtliche ältere Ruheständler*innen mit hohen Einkommen 

19 So sprach sich beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in seinem Rentenkon-

zept aus dem Jahr 2013 für eine vorzeitige Anhebung des Beitragssatzes aus, um die Belastungen 

über mehr Kohorten verteilen zu können, vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund (2013): Heute die Ren-

te von morgen sichern: Das DGB-Rentenkonzept 2013 (online verfügbar). Auch Monika  Schnitzer, 

Mitglied des Sachverständigenrats für Wirtschaft, formulierte eine ähnliche Idee und forderte 

eine Anhebung des Beitragssatzes, um auch die Babyboomer-Kohorten an der Finanzierung zu 

beteiligen, vgl. n-tv (2023): Wirtschaftsweise: Müssen Baby-Boomer zur Kasse bitten. Bericht vom 

9.  Januar 2023 (online verfügbar).

https://www.verdi.de/++file++51c428dddeb5016625000068/download/DGB_Rentenkonzept.pdf
https://www.n-tv.de/ticker/Wirtschaftsweise-Muessen-Baby-Boomer-zur-Kasse-bitten-article23831626.html
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Alterseinkünfte reduziert, werden die Erwerbstätigen inter-
temporal belastet, was tendenziell Ausweichreaktionen pro-
voziert und das Arbeitsangebot im Erwerbsleben reduzie-
ren kann. Da die Bemessungsgrundlage bei der Sonder-
abgabe deutlich breiter ist und alle Einkommen betroffen 
sind, fällt die implizite intertemporale Grenzbelastung für 
Arbeitseinkommen geringer aus als bei einer Umverteilung 
nur innerhalb der gesetzlichen Rente. Im Gegenzug wer-
den aber sonstige Alterseinkünfte belastet. Dadurch wer-
den Anreize für die private Altersvorsorge und Ersparnisse 
reduziert –  insbesondere, wenn auch Vermögenseinkom-
men belastet werden.

Eine progressive Rentenformel und der „Boomer-Soli“ wären 
eine implizite Vermögensabgabe auf das bisher aufgebaute 
Vorsorgevermögen der Besser- und Hochverdienenden. Die 
Betroffenen können ihr nicht ausweichen. Sie dürften sich 
jedoch gegen diese „Enteignung“ wehren, sofern sie den 
Solidaritätsgedanken innerhalb der älteren Generation und 
die Entlastungen der Jüngeren nicht akzeptieren. Man muss 
allerdings betonen, dass jede Kürzung des Rentenniveaus 
solche Wirkungen hätte. Mit dem „Boomer-Soli“ würden 
diese Belastungen fairer verteilt werden. Die höhere Lebens-
erwartung der Besserverdienenden wäre eine zusätzliche 
Begründung dafür.

Die Politik wird in den kommenden Jahren bei der Rente 
mutige und weitreichende Reformen umsetzen müssen. Die 
Sicherungsfunktion der Rente zu erhalten, den Lebensstan-
dard im Alter zu garantieren und gleichzeitig die Finanzie-
rung zu stemmen, bedeutet große finanzielle Herausfor-
derungen. Dazu sind unterschiedliche Reformschritte not-
wendig. Eine Sonderabgabe auf alle Alterseinkünfte könnte 
dabei ein wichtiger Baustein sein.

würden zur Umverteilung beitragen. Dabei können auch die 
Vermögenseinkommen berücksichtigt werden. Steuerliche 
Eingriffe in Einkommens- und Vermögenspositionen sind 
grundsätzlich zulässig, wenn sie sachlich begründet wer-
den. Die deutlich breitere Bemessungsgrundlage erlaubt 
geringere Grenzsteuersätze. Dadurch wäre der Eingriff in 
die Altersvorsorgevermögen der gut versorgten Ruheständ-
ler*innen weniger gravierend. Ein weiterer Vorteil einer Son-
derabgabe wäre, dass sie einfacher wieder abgeschafft wer-
den könnte – etwa, wenn sich die finanzielle Situation der 
Rentenversicherung verbessern würde.

Die hier untersuchten Szenarien sind mögliche Varianten 
einer Umverteilung. Die genaue Implementierung hängt von 
der politischen Zielsetzung ab. Denkbar sind auch andere 
Varianten: für die Einnahmeseite zum Beispiel eine pro-
gressivere Ausgestaltung der Sonderabgabe oder eine Ein-
kommensprüfung auf der Ausgabeseite sowie eine Auswei-
tung auf geringe Renten anderer Alterssicherungssysteme. 
Ebenfalls denkbar wäre ein Szenario, in dem der künftige 
Beitragssatzanstieg für die Jüngeren gedämpft würde und 
so ein größerer Teil der Finanzierungskosten der Haltelinie 
durch besserverdienende Ältere getragen würde. Aber auch 
bei diesen Varianten gäbe es die genannten Vorteile einer 
Sonderabgabe gegenüber einer Umverteilung im Renten-
system. Und im Vergleich zu einer generellen Erhöhung 
der Einkommensteuer würden jüngere Generationen nicht 
direkt belastet.

Bei allen Varianten einer Sonderabgabe oder Umvertei-
lung in der Rente sind mögliche Anreizwirkungen in der 
Erwerbs phase zu beachten. Zwar werden Erwerbsein-
künfte nicht direkt belastet. Da aber entweder Rentenan-
wartschaften umverteilt werden oder die Sonderabgabe die 

JEL: H55, I38, J26, J18

Keywords: pension system, demographic change, redistribution, taxation, 

microsimulation
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1. Herr Blesch, mit dem Renteneintritt der geburtenstarken 

Jahrgänge wird die Zahl der Neurentner*innen deutlich 

ansteigen und das umlagefinanzierte Rentensystem an 

seine Grenzen bringen. Sie haben zwei Reformansätze 

untersucht. Worin unterscheiden sich diese Ansätze 

und was haben sie gemeinsam? Wir haben zum einen die 

sogenannte Rentenprogression, ein Vorschlag des Sachver-

ständigenrats für Wirtschaft, evaluiert und darüber hinaus 

einen neuen Vorschlag, den sogenannten Boomer-Soli. Der 

entscheidende Unterschied zwischen den beiden ist, dass 

bei der Rentenprogression allein eine Umverteilung inner-

halb der älteren Generation im gesetzlichen Rentensystem 

erfolgt, während es bei dem von uns vorgeschlagenen 

Boomer-Soli zu einer Umverteilung in allen Alterseinkünf-

ten kommt, denn nicht alle Menschen bekommen Rente 

aus dem gesetzlichen Rentensystem. Es gibt viele weitere 

Alters einkünfte wie zum Beispiel Pensionen oder Zahlungen 

aus Versorgungswerken für Ärzt*innen oder Anwält*innen.

2. Wie kann man sich die progressive Komponente bei der 

Umverteilung innerhalb der Rentenversicherung vor-

stellen? Je höher die Rente, desto mehr Abzüge? Genau. 

Nach diesem Vorschlag würden die oberen Renten abge-

schmolzen und die unteren aufstockt werden. Die Höhe einer 

Rente bestimmt sich nach den Entgeltpunkten, die wiederum 

danach berechnet werden, wie viel man in seinem Erwerbs-

leben verdient hat. Bei der Rentenprogression werden höhere 

Entgeltpunkte mit etwas weniger Geld bewertet und gerin-

gere Entgeltpunkte mit etwas mehr. Dadurch gäbe es diesen 

Umverteilungseffekt, sodass obere Renten ein bisschen 

verlieren und untere Renten etwas hinzubekommen würden.

3. Wie sieht im Gegensatz dazu der Boomer-Soli aus? Was 

ich gerade beschrieben habe, ist eine Umverteilung im 

Rentensystem. Das heißt, sie betrifft nur Menschen, die in 

ihrem Erwerbsleben in die gesetzliche Rentenversicherung 

eingezahlt haben. Das sind aber nicht alle Menschen. So 

zahlen Beamt*innen nicht in die gesetzliche Rente ein und 

Menschen, die in Versorgungswerken organisiert sind, 

wären ebenfalls nicht betroffen, wenn wir nur innerhalb der 

gesetzlichen Rente umverteilen. Deshalb haben wir den 

Boomer-Soli vorgeschlagen, bei dem es zu einer Umver-

teilung unter Einbeziehung aller Alterseinkünfte käme. 

Dadurch wäre die Umverteilung deutlich ausgewogener.

4. Wie würden sich der Boomer-Soli und die Rentenpro-

gression auf die verfügbaren Haushaltseinkommen und 

das Altersarmutsrisiko auswirken? Bei unserem Vergleich 

verringert sich die Armutsrisikoquote bei beiden Reforman-

sätzen um jeweils gut vier Prozentpunkte auf knapp 14 Pro-

zent. Es ist also der gleiche Effekt zu beobachten. Dazu muss 

man wissen, dass in unserer Simulation die Zahl der Rent-

ner*innen gleich bleibt und nicht zunimmt. Der Unterschied 

liegt darin, woher das Geld genommen wird. Bei der Renten-

progression verringert sich das Haushaltseinkommen der 

oberen 20 Prozent nur um zwei Prozent, während es beim 

Boomer-Soli bis zu vier Prozent sind. Beim Boomer-Soli ist 

der Umverteilungsmechanismus also breiter und erreicht 

auch die oberen Einkommen, was bei der Rentenprogressi-

on nicht geschieht.

5. Mit welchen Widerständen rechnen Sie? Grundsätzlich 

gibt es bei jeder Umverteilung Menschen, die dagegen 

sind. Aber der demografische Wandel ist eine sehr große 

Aufgabe, die große Anstrengungen erfordert. Jetzt schon 

macht der Rentenzuschuss mit 20 Prozent einen großen 

Teil des Bundeshaushalts aus, und in Zukunft wird es noch 

größere Anstrengungen benötigen. Die Frage ist, wer diese 

Lasten trägt. Da kann man entweder nur zu den Erwerbstäti-

gen, also den jüngeren Generationen, blicken, oder eben mit 

Vorschlägen kommen, die dafür sorgen, dass alle Generatio-

nen an dieser Aufgabe mitarbeiten. Einer dieser Vorschläge 

ist der Boomer-Soli.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

Maximilian Blesch, Doktorand in der Abteilung Staat 

im DIW Berlin

INTERVIEW

„Boomer-Soli würde helfen, 
demografische Herausforderung im 
Rentensystem zu bewältigen“
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SOEP Papers Nr. 1225 

2025 | Renate Lorenz

A Changing Ethnic Landscape? The Effect of Refugee Immigration on Inter-
ethnic Group Relations and Identities of Previous Immigrants

How does the arrival of a new immigrant group affect earlier generations of immigrants? Do group relations 

and self-identification change? Previous research on ethnic boundaries is usually restricted to a two-group 

paradigm and primarily focuses on the majority group’s perspective. In contrast, this study analyzes how 

the arrival of refugees in Germany influenced previous immigrants of Turkish and Polish origin by exploiting 

regional and temporal variation in refugee immigration. I combine macro data about refugees with individ-

ual longitudinal data of a large-scale German panel survey (SOEP) from 2012 to 2018 based on a random 

sample. Using fixed effects estimations, this study finds that an increasing proportion of refugees in a county 

increased concerns about immigration and decreased self-reported discrimination among Turkish (N = 676 

respondents, n = 2,914 person-years) and Polish (N = 513 respondents, n = 2,141 person-years) respondents. 

Moreover, Turkish immigrants showed a tendency to feel more German and felt closer to Turkey at the same 

time. Poles also felt more German but not closer to Poland. These results are in line with the theoretical as-

sumptions that minority groups tend to distance themselves from new immigrants, and use the opportunity to 

improve their own social position by strengthening their identification with the majority and/or with their own 

ethnic group.

www.diw.de/publikationen/soeppapers 

SOEP Papers Nr. 1226 

2025 | Alexander Eriksson Byström, María Sól Antonsdóttir

Thanks, but No Thanks: A Microsimulation of BAföG Eligibility 
and Non-Take-Up

While the body of literature on the non-take-up of public aid has grown substantially in 

recent years, a notable gap remains in the literature of non-take-up rates for student aid 

programs, where research is still extremely limited. This paper examines the non-take-

up rate of Germany’s federal student aid program BAföG by creating a microsimulation 

based on data from the German Socio-Economic Panel for the period 2007–2021. Using 

the outcome of our microsimulation, we estimate three specifications of binary choice 

models to examine how individual characteristics relate to take-up decisions. Our findings 

indicate that non-take-up has increased over the past decade, with an average rate of approximately 60% 

for our study period. Several factors contribute to this pattern. Students who expect only a small award are 

much more likely to forgo BAföG, while those who are more familiar with the programme, for example through 

a sibling who has already claimed, tend to have lower non-take-up rates. We also observe notable regional 

differences as students from East Germany are more likely to apply than those from West Germany, which 

may reflect differing attitudes toward state support. Age and partnership status are also associated with high-

er non-take-up, whereas we do not find evidence that behavioural traits such as risk preference, patience, or 

impulsiveness play a substantial role.

www.diw.de/publikationen/soeppapers 
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Discussion Papers Nr. 2124 

2025 | Dennis Gaus, Heike Link

Public Transport Reliability and Season Ticket Ownership: The 
Case of the Deutschlandticket

This paper provides a systematic analysis of peoples’ decision to purchase the 

Deutschlandticket, identifying primary customer groups and the role of public transport 

irregularities such as delays and cancellations. It builds on a panel dataset covering survey 

answers from almost 3000 participants between March and December 2023 and applies 

a series of binary logit models. The results confirm that the main customer group of the 

Deutschlandticket consists of younger people and (fulltime) workers. The ticket does not 

significantly contribute to a modal shift towards public transport, as it is primarily pur-

chased by people who were frequent public transport users or even owners of a season ticket already in the 

past, whereas car owners refrain from purchasing the ticket. It cannot be confirmed that an increase in public 

transport reliability could boost ownership of the Deutschlandticket, as the impact of irregularities on the 

purchase decision is small and limited to specific subgroups.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere 

 












Discussion Papers Nr. 2125 

2025 | Michaela Kreyenfeld, Sarah Schmauk, Katharina Wrohlich, Daniel Brüggmann

Policy Change and Women’s and Men’s Earnings around Divorce: 
Evidence from the German Maintenance Reform

This paper examines the gendered impact of divorce on earnings and the role of the 

social policy context in shaping this relationship. In particular, it focuses on a policy reform 

enacted in Germany in 2008 that overturned previous ex-spousal support rules. Data 

come from the administrative records of the German Public Pension Fund. Drawing on a 

fixed- effects model, we study the behaviour of women and men who separated between 

2004 and 2011 (n=21,617 divorces). We find that women's earnings increased throughout 

the divorce process. This effect was slightly more pronounced after the reform than before. 

In contrast to women's earnings, men's earnings declined throughout the divorce process. The reform seems 

to have somewhat mitigated this negative divorce effect. The paper also shows heterogeneous effects across 

regions. While divorce had strong effects on women's and men's earnings in West Germany, it did not change 

the earning patterns of East German men and women either before or after the reform. The paper concludes 

by discussing avenues for post- separation policies from a gender perspective.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere 
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Die Debatte über die Zukunft der deutschen Industrie kreist der-

zeit vor allem um hohe Energiekosten, überbordende Bürokratie 

und die Herausforderungen der grünen Transformation. Dabei 

wird eine weit gravierendere Bedrohung übersehen: der Klima-

wandel. Nicht die Energiewende gefährdet die Wettbewerbsfä-

higkeit des Standorts Deutschland, sondern die wirtschaftlichen 

Folgen der Erderwärmung. Besonders anfällig sind die Industrie 

und ihre komplexen Lieferketten. Extremwetter wie anhaltende 

Dürre oder Starkregen verursachen bereits Schäden in Milliar-

denhöhe durch unterbrochene Transportwege. Die Rhein-Nied-

rigwasser-Krise von 2018 führte allein bei BASF zu Mehrkosten 

von 250 Millionen Euro – ein Vorbote künftiger Entwicklungen.

Noch unmittelbarer trifft die Hitze die Menschen selbst. Im 

Sommer 2022 starben in Deutschland über 8 000 Menschen 

infolge hoher Temperaturen – mehr als durch Verkehrsunfälle, 

Grippe und Drogen zusammen. Studien zeigen zudem, dass die 

Hitze die Arbeitsproduktivität, besonders in Industrie und Bau, 

um bis zu zehn Prozent senken kann. Nach Schätzungen des 

Bundesarbeitsministeriums gehen allein durch Hitze jährlich 

rund drei Millionen Arbeitstage verloren – Tendenz steigend. 

Die volkswirtschaftlichen Kosten dieser Produktivitätsverluste 

summieren sich laut einer Studie der Europäischen Umwelt-

agentur in Deutschland bereits auf rund sieben Milliarden 

Euro jährlich. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 war nicht nur 

eine menschliche Tragödie mit über 180 Todesopfern. Auch 

wirtschaftlich hinterließ sie tiefe Spuren: Der Schaden belief sich 

laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

auf mehr als 33 Milliarden Euro – versichert war davon lediglich 

ein Drittel. Die verbleibenden Kosten trugen der Staat und die 

betroffenen Haushalte.

Zudem bedroht die Klimakrise die natürlichen Grundlagen 

unserer Wirtschaft. Besonders deutlich zeigt sich das in der 

Landwirtschaft. Laut dem Thünen-Institut sanken die Erträge 

von Getreide und Mais in den Dürrejahren 2018, 2019 und 

2022 im Schnitt um bis zu 25 Prozent. Eine Studie des Umwelt-

bundesamtes warnt, dass der wirtschaftliche Verlust durch 

Biodiversitätsrückgang und Bodenverschlechterung bis 2050 

auf 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr steigen könnte. Diese 

Entwicklungen erzeugen nicht nur steigende Kosten, sondern 

auch Unsicherheit – eine zentrale wirtschaftliche Kategorie. 

Unternehmen stellen vermehrt infrage, ob Deutschland noch 

die nötige Infrastruktur, Widerstandsfähigkeit und Planungs-

sicherheit bietet. Eine Umfrage der Europäischen Investitions-

bank (EIB) zeigt, dass 64 Prozent aller EU-Firmen Verluste durch 

den Klimawandel erleiden.

Viele wirtschafts- und industriepolitische Debatten greifen zu 

kurz, weil sie den Klimawandel als rein ökologisches Problem 

behandeln. Der Widerstand gegen Klimaschutz, wie er sich in 

populistischen Erzählungen zunehmend manifestiert, ist daher 

nicht nur ökologisch kurzsichtig, sondern ökonomisch kontra-

produktiv. Umso dringlicher ist ein Kurswechsel. Vorrang muss 

jetzt der kluge Einsatz des 500-Milliarden-Euro-Sondervermö-

gens der Bundesregierung sein: Investitionen in klimaresiliente 

Infrastrukturen sollten oberste Priorität haben. Verkehrswege, 

Wasserstraßen und Stromnetze müssen gezielt im Hinblick auf 

Klimaanpassung modernisiert werden. Jeder Euro für Klima-

schutz spart bis zu sieben Euro an Folgekosten durch Schäden. 

Auch ein "Klimasoli", wie ich ihn vorgeschlagen habe, gehört auf 

die politische Agenda. Gleichzeitig braucht es stärkere Anreize 

für die sozial-ökologische Transformation. Statt fossile Struktu-

ren weiter zu subventionieren – wie zuletzt in der Agrar politik – 

sollte Förderpolitik gezielt Innovation, Energieeffizienz und 

Anpassungsstrategien unterstützen.

Deutschland steht an einem wirtschaftspolitischen Scheideweg. 

Die zentrale Frage ist nicht, ob wir uns Klimaschutz leisten kön-

nen – sondern ob wir uns die Kosten des Nichthandelns leisten 

wollen. Die ökologische Transformation ist keine Last, sondern 

unsere ökonomische Überlebensstrategie.

Dieser Kommentar ist im Rahmen von „Fratzschers Verteilungsfragen“ am 
11. Juli 2025 zuerst bei ZEIT online erschienen

Marcel Fratzscher, Präsident des DIW Berlin.  

Der Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder.

Die unterschätzte Bedrohung für 
die deutsche Industrie

MARCEL FRATZSCHER

Korrigierte Version: Textkorrektur am Ende des dritten Absatzes. Dort gab es eine falsche 
Referenz zu einer der Studie des IW Köln. Diese wurde durch eine Studie der EIB ersetzt.
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